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22. Jahrgang Schweizerische 15. GAobsr 1928

Gehörlosen - Zeitung
Organ der schuiey. Gehörlosen und des „Schwch.Fürsorgevereins für Taubstumme"

Erscheint am 1. und 15. jeden Monats

Tîsdaktion und Gsjchäftsstelle:
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Redaktionsschluß vier Tage vor Erscheinen

Nr. S0

Abonnemsntsprsis:
Schweiz jährlich 5 Fr.. Ausland Goldmark

Inssrtionsprsis:
Die einjpaltigs Petitzsils 3» Np.

Muttergebet.
Der einzige Sohn einer Witwe geriet in

schlechte Gesellschaft. Alle Ermahnungen der
Mutter konnten ihn nicht abbringen davon.
Als die Mutter eines Tages erfuhr, daß er
wieder zu einem Trinkgelage gehen wollte,
versuchte sie noch einmal ihre ganze Ueberredungs-
kunst. um ihn abzuhalten — aber umsonst.
Kalt gab ihr der Sohn zur Antwort: „Mutter,
ich gehe doch". Darauf die Mutter: „Dann
gehe ich in mein Kämmerlein, werfe mich auf
die Knie und höre nicht auf für dich zu beten,
bis ich dein Antlitz wieder sehe". Und doch

ging der Sohn. Aber er hatte an jenem Abend
keine Freude und keine Ruhe. Immer lebhafter
trat das Bild seiner knienden Mutter vor seine
Seele. Plötzlich stand er auf und schlich sich

davon. Er fand seine Mutter wirklich noch auf
den Knien, und er selbst — kniete nun neben
sie hin, fiel ihr um den Hals, dankte ihr für
ihre mütterliche Treue und wandelte von dieser
Stunde an mit ihr auf den Wegen christlicher
Gottesfurcht.

Zur Belehrung

Einsperrung als Strafe für Taubstumme.

Schreiber dieses ist zwar kein „Pädagoge
von Gottes Gnaden", kann aber doch über
dieses Thema mitreden aus Erfahrung,

erstens aus meiner Schülerzeit am eigenen
Leibe und zweitens aus meiner dreißigjährigen
Wirksamkeit unter den Taubstummen, was wohl
auch bewertet werden darf.

Bevor wir auf unser Thema eingehen, wollen
wir uns erst lebhaft vergegenwärtigen, was
und wie der Taubstumme empfindet und
wahrnimmt im Vergleich mit den Hörenden, wobei
ich nicht nur die Kinder, sondern insbesondere
auch die Erwachsenen unter den Taubstummen
im Auge habe.

Für die Wahrnehmungen der Welt und alles
dessen, was in ihr vorgeht, ist der Taubstumme
fast ausschließlichauf seineAugenan-
ge wiesen, weshalb er manchmal „Augenmensch"

genannt wird, und gerade das kann
seiner hörenden Mitwelt nie genug eingeprägt
werden und wird noch viel zu wenig beachtet
und berücksichtigt im Verkehr mit den
Taubstummen, bei der Behandlung und Bewertung
ihres Leibes-, Geistes- und Seelenlebens.

Die Gehörlosigkeit vereinsamt nicht nur
geistig, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich

und gesellschaftlich in nicht geringein Maße.
Eine stete Stille umgibt den Taubstummen,
eine Stille, die oft bis zum Grauenhaften gehen
und die Seele nmdüstern kann. Man glaube
ja nicht, daß der Gehörlose sich völlig daran
gewöhnen kann. Er bleibt ein fühlendes und
mehr oder weniger denkendes Wesen, und sein
Auge hat ihm schon zu viel verraten, als daß
er sich mit einer leblosen Ruhe, in die er durch
irgendwelche Umstände, z. B. zwangsweise, versetzt

wird, jemals abfinden könnte. Ich kenne
inehrere selbsterlebte Fälle, wo Taubstumme
infolge ihrer Doppeleinsamkeit geistes-
oder gemütskrank geworden sind, besonders
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